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Erläuterungen des Kreiskämmerers Klaus Eckl 
zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2019 

des Rheinisch Bergischen Kreises 
am 04.10.2018 

 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

zu dem Ihnen vorliegenden Haushalts-Entwurf 2019 möchte ich nun anhand von ei-

nigen Daten wesentliche Aufgabenschwerpunkte des Kreises erläutern und dabei zu-

nächst auf aktuelle Rahmenbedingungen eingehen. 

Folie 2 
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Wir befinden uns nunmehr im 8. Jahr einer Hochkonjunkturphase mit jährlich steigen-

den Steuererträgen und nach den Prognosen der Sachverständigen – auch wenn 

diese zuletzt ein wenig gedämpft wurden -  wird die Wirtschaft auch in diesem und im 

kommenden Jahr weiterhin wachsen. Dies sind gute bis sehr gute Aussichten, die 

uns entspannt in die nahe Zukunft blicken lassen könnten. Diese Zuversicht spiegelt 

sich auch in einer kürzlich erfolgten Umfrage des Allensbach Institutes wider, wonach 

nur 7% der Generation Mitte im Alter von 30 – 59 Jahren davon ausgehen, dass ihre 

wirtschaftliche Situation in fünf Jahren schlechter sein wird. Oder umgekehrt ausge-

drückt: Der überwiegende Teil geht davon aus, dass die wirtschaftliche Situation min-

destens so gut bleibt. Doch wir Kommunen leiden weiterhin unter den strukturell un-

terfinanzierten Aufgaben, die wir sicherstellen müssen. Dieses Problem ist nicht neu, 

aber leider noch nicht zukunftsfähig gelöst worden. Würde man unter den Kämmerern 

eine Umfrage vornehmen, wie sie die Situation in fünf Jahren einschätzen, so glaube 

ich, ergäbe dies ein vollständig umgekehrtes Bild. Dennoch halte ich es für wichtig 

darauf hinzuweisen, dass auch der Ihnen vorliegende Haushaltsentwurf 2019 vor 

dem Hintergrund und der damit verbundenen Zuversicht einer weiterhin stabilen Kon-

junktur geplant worden ist. 

Folie 3 
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Dieser Haushalts-Entwurf 2019 weist einen Fehlbedarf von rd. 438 T€ aus. Dabei ist 

der Umlagesatz mit 35,5% konstant zum Vorjahr geblieben. Mit diesem geringen 

Fehlbedarf entspricht dieser Haushalts-Entwurf 2019 nahezu einer Empfehlung der 

Gemeindeprüfungsanstalt, die Ausgleichsrücklage in konjunkturell guten Zeiten zu 

schonen, um bei einem konjunkturellen Einbruch die Kreisumlage kurzfristig verträg-

licher gestalten zu können. Die Finanzplanungsjahre 2020ff. weisen größere Fehlbe-

darfe aus, die u.a. auch in der Landschaftsumlage begründet sind. Die zwischenzeit-

lich mit der beabsichtigten Verabschiedung des Landschaftsverbandshaushaltes 

2019 erhaltenen Informationen zur Entwicklung der Landschaftsumlage werden im 

Rahmen des Veränderungsdienstes noch aufgenommen.  

Folie 4 

 

Damit komme ich zu den Daten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019. Die Um-

lagegrundlagen sind auch im Rheinisch-Bergischen Kreis erneut angestiegen und er-

reichen mit knapp 400 Mio. € einen um 18,8 Mio. € höheren Wert als im Vorjahr. Der 

überwiegende Anteil dieser Verbesserungen mit rd. 12,1 Mio. € verbleibt davon bei 

den kreisangehörigen Kommunen selbst. Der verbleibende Anteil in Höhe von 6,7 

Mio. € erhöht den Ertrag der Kreisumlage, wovon ein Anteil von 2,7 Mio. € in Form 
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der Landschaftsumlage weiter geleitet wird, so dass netto 4,0 Mio. € an Kreisumlage 

im Kreishaushalt verbleiben. Unter Berücksichtigung geringfügig niedrigerer Kreis-

schlüsselzuweisungen erhöhen sich damit die allgemeinen Finanzierungsmittel ins-

gesamt um 3,7 Mio. €. Bezogen auf einen zu finanzierenden Gesamtaufwand von rd. 

345 Mio. € beträgt diese Ertragsverbesserung gerade mal 1,1 %. 

Folie 5 

 

Deutlich anders sieht seit vielen Jahren die Entwicklung im Sozialbereich aus. Insbe-

sondere die Hilfen für pflegebedürftige Menschen sind Aufgaben mit stetig steigenden 

Aufwendungen und ist eine Auswirkung der demografischen Entwicklung. Aber auch 

die Hilfen für Menschen mit Behinderungen sind Aufgabenstellungen des Kreises mit 

einem deutlichen Aufwandsanstieg, die das Bedürfnis nach inklusiven Leistungen wie 

z. B. nach Integrationshelfern in Schulen oder nach frühen heilpädagogischen Hilfen 

widerspiegeln. Dies erfordert einerseits höhere Fachaufwendungen, die der Gesetz-

geber dafür vorsieht und andererseits genügend qualifiziertes Personal, um den An-

forderungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden und sie praktisch umset-

zen zu können. Des Weiteren verzeichnen wir im Rahmen der Existenz sichernden 
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Hilfen einen stetigen Aufgabenzuwachs. Während die Finanzierung der Grundsiche-

rung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund sicher gestellt wird, sind die Auf-

wendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt durch den Kreis zu tragen. Während 

hinter dem sozialen Aufgabenzuwachs nicht zuletzt auch gesellschaftliche Entwick-

lungen und Bedürfnisse stehen, die nicht einfach durch verwaltungsseitige Gegen-

steuerungsmaßnahmen zu begrenzen sind, ist es andererseits erfreulich, dass durch 

die Überprüfung von Prozessabläufen – der Landrat hat in seiner Rede darauf hinge-

wiesen - Einsparpotentiale erkannt worden sind und nunmehr realisiert werden sollen. 

Folie 6 

 

Durch die bereits im Einvernehmen mit den kreisangehörigen Kommunen getroffene 

Kreistagsentscheidung einige Aufgaben nach dem SGB XII wie beispielsweise die 

ambulanten Hilfen zur Pflege oder die Hilfen zur Gesundheit zentral durch den Kreis 

erbringen zu lassen, werden nicht nur finanzielle Einsparungen von rd. 1 Mio. € bei 

umlagerelevanten Aufwendungen jährlich realisiert sondern auch qualitative Vorteile 

durch einheitliche Standards. Dies wird uns als Verwaltung anspornen, in den kom-

menden Jahren die Verwaltungsprozesse zu erheben und die organisatorischen Ab-

läufe auf Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Dies soll softwareunterstützt erfolgen. 
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Hierzu wird ein Projekt zur erfolgreichen Einführung dieses Tools die Grundlage 

schaffen, um danach kontinuierlich in allen Aufgabenbereichen Prozesse zu beleuch-

ten. 

Folie 7 

 

Ebenfalls erfreulich ist die Entwicklung der Kosten der Unterkunft des Jobcenters 

nach SGB II. Die hier dargestellte Netto-Belastung unter Einbeziehung der Bundes-

beteiligung zu den Kosten der Unterkunft liegt konjunkturbedingt und aufgrund der 

relativ niedrigen Arbeitslosenzahl mit rund 25 Mio. € um 1,4 Mio. € niedriger als im 

Vorjahr geplant. Dabei geht die Plankalkulation von nur noch 8.150 Regel-Bedarfs-

gemeinschaften aus. Dies sind 260 Regel-Bedarfsgemeinschaften weniger als der 

Planwert des Jahres 2018. Die durchschnittlichen Kosten werden mit 433 € pro Monat 

angenommen. Die hier nicht dargestellten flüchtlingsbedingten Kosten sind erneut 

kostenneutral veranschlagt worden in dem Vertrauen darauf, dass der Bund weiterhin 

diese Kosten zu 100% übernimmt. 

Folie 8 
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Ein weiterer wesentlicher Haushaltsschwerpunkt sind die Personal- und Versor-

gungsaufwendungen. Hier wird im Netto-Ergebnis ein ordentlicher Sprung sichtbar. 

Dieser Sprung hat drei Gründe. Bereits im Jahresabschluss 2017 ergaben sich nach 

dem versicherungsmathematischen Gutachten höhere Pensions- und Beihilferück-

stellungen, die für die Folgejahre in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt 

sind. Aus diesem Grund wurden bereits im Controllingbericht zum 30.06.2018 Mehr-

aufwendungen von rd. 1,5 Mio. € prognostiziert. Für den Haushaltsplan 2019 ist die-

ser Effekt nun eingeplant. Des Weiteren sind die Tarifsteigerungen mit über 3 %, die 

bereits durch Tarifvertrag vereinbart wurden, zu berücksichtigen. Analog wurden die 

Dienstbezüge der Beamten ebenfalls fortgeschrieben. Zu guter Letzt wurde in 2018 

ein zusätzlicher Stellenbedarf von 18,46 Stellen nachgewiesen und beschlossen, 

dessen finanzielle Auswirkungen in die Plankalkulation für 2019 eingeflossen sind. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die im POG und Finanzausschuss erfolg-

ten Erläuterungen zu der Stellenentwicklung und der nicht unerheblichen Drittfinan-

zierung dieser Stellen durch fachbezogene Mehrerträge. 

Folie 9 
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Für den öffentlichen Personennahverkehr sind im Haushaltsplan 2019 rd. 7,9 Mio. € 

als Zuschussbedarf eingeplant. Die Erhöhung des Ansatzes in 2019 um rd. 600 T€ 

enthält – wie eben bereits vom LR ausgeführt - die Mehraufwendungen der bereits 

beschlossenen Anschaffung von 15 Wasserstoffbussen sowie einer Wasserstofftank-

stelle gegenüber der Ersatzbeschaffung von dieselbetriebenen Bussen. Ebenso ein-

gerechnet sind die Aufwendungen der soeben beschlossenen „Offensive für mehr 

ÖPNV am Wochenende“. Die große Differenz zwischen dem Ergebnis 2017 und den 

folgenden Planjahren liegt einerseits in einmaligen positiven Effekten im Rahmen der 

Einnahmenaufteilung des VRS und in besseren Jahresergebnissen der Verkehrsun-

ternehmen und andererseits in der im letzten Jahr beschlossenen flächendeckenden 

Verbesserung des ÖPNV ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017.  

Folie 10 
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Abschließend sehen Sie nun noch eine Auflistung der geplanten Investitionen des 

Kreises für das Haushaltsjahr 2019. Hierbei handelt es sich um Erhaltungsinvestitio-

nen oder zur Anschaffung von Investitionsgütern, die zur Aufgabenerfüllung benötigt 

werden. Der größte Block liegt in den investiven Maßnahmen im Bereich des Ret-

tungsdienstes, in dem zwei Rettungswachen, eine Leitstelle sowie die technische 

Ausstattung der Leitstelle berücksichtigt sind. Des Weiteren sind – wie eben auch 

vom LR dargestellt – vier Millionen € für den Kreisstraßenbau vorgesehen.  Kredit-

aufnahmen zur Finanzierung dieser Investitionen sind – wie in den Vorjahren auch -  

nicht eingeplant. 

Soweit die wesentlichen Haushaltsdaten des Ihnen vorliegenden Entwurfes. Ich 

hoffe, dass ich Ihnen hiermit einen kurzen Überblick über die finanzielle Situation des 

Kreises vermitteln konnte. Es bleibt mir nur noch Dank an alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dieser Verwaltung für die Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung 

dieses Haushaltsplan-Entwurfes auszusprechen. Für die anstehenden Haushaltsbe-

ratungen bietet Ihnen die Verwaltung wie gewohnt ihre Unterstützung an. Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 


